
Deutsche Anwalt- und Notar-Versicherung
Presseartikel

Wiederinkraftsetzung von alten Versicherungsverträgen
bringt Steuervorteile

Seit dem 1. Januar 2005 ist das Alterseinkünftegesetz (AEG) in Kraft. Im Kern heißt das bekanntlich: Erträge zu 
Erlebensfallleistungen aus Kapitallebensversicherungsverträgen (bzw. zu einmaligen Kapitalauszahlungen aus 
Rentenversicherungsverträgen mit Kapitalwahlrecht), die seit 1. Januar 2005 abgeschlossen werden, unterliegen der 
Einkommensbesteuerung. Personen, die sich vor dem 1. Januar 2005 für eine Kapitallebens- oder Rentenversicherung mit 
Beginn spätestens in 2004 entschieden haben, kommen noch in den Genuss der Steuerfreiheit zum Ablauf ihrer 
Versicherung. 

Zentrale Maßnahme sichert Steuervorteil

Personen mit einer steuerfreien Kapitallebens- oder Rentenversicherung mit Beginn bis 1. Dezember 2004, deren Verträge 
zwischenzeitlich beitragsfrei gestellt worden sind, haben die Möglichkeit den in den Altverträgen vorhandenen Steuervorteil 
zu sichern, indem sie Ihre Verträge wieder regelmäßig beitragspflichtig führen. Um zu gewährleisten, dass die 
Wiederinkraftsetzung nach altem Steuerrecht vorgenommen wird, sollte der ursprünglich vereinbarte Beitrag festgelegt
werden.
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